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Liebe Mandantin,  
lieber Mandant, 

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und 
Wirtschaftsrecht für Sie zusammengestellt.  

Mit freundlichem Gruß 
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STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 
 

I. Unternehmer 

1. Corona-Überbrückungshilfe II 
Die Überbrückungshilfe II umfasst die Förder-

monate September bis Dezember 2020. An-

träge für diesen Zeitraum können ab sofort ge-

stellt werden. Dabei können wir Sie selbstver-

ständlich unterstützen.   

Antragsberechtigt für die Phase II sind  

 Unternehmen mit einem Umsatzeinbruch 

von mindestens 50% in zwei zusammenhän-

genden Monaten im Zeitraum April bis Au-

gust 2020 gegenüber den jeweiligen Vorjah-

resmonaten oder      

 Unternehmen mit einem Umsatzeinbruch 

von mindestens 30% im Durchschnitt in den 

Monaten April bis August 2020 gegenüber 

dem Vorjahreszeitraum oder 

 Unternehmen mit stark saisonal bedingten 

Umsatzschwankungen, d.h. die im Zeitraum 

April bis August 2019 weniger als 15% des 

Jahresumsatzes 2019 erzielt haben. 

Die Fördersätze wurden im Vergleich zu der 

Überbrückungshilfe I erhöht:  

Umsatzrückgang (im Fördermonat gegenüber 

Vorjahresmonat) 

 Zwischen 30 % und unter 50 % (bisher min-

destens 40 %)  40 % der förderfähigen Fix-

kosten werden als Überbrückungshilfe er-

stattet 

 Zwischen 50 % und 70 %  60 % der förder-

fähigen Fixkosten werden als Überbrü-

ckungshilfe erstattet (bisher 50 %) 

 Mehr als 70 %  90 % der förderfähigen Fix-

kosten werden als Überbrückungshilfe er-

stattet (bisher 80 %) 

Eine umfangreiche FAQ mit den förderfähigen 

Kosten finden Sie auf der Homepage:  

www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de 

Die Antragsfrist endet am 31. Dezember 2020.  

2. Außerordentliche Wirtschaftshilfe 
11/2020 

Unternehmen, Selbständige und Vereine, die 

aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen im 

November schließen müssen, können eine au-

ßerordentliche Wirtschaftshilfe beantragen, 

die finanzielle Ausfälle entschädigen soll. Der 

Erstattungsbetrag beläuft sich auf 75% des ent-

sprechenden Umsatzes des Vorjahresmonats 

für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter.  

Antragsberechtigt sind direkt und indirekt be-

troffene Unternehmen:  

 Direkt betroffen sind alle Unternehmen, 

Selbstständige und Vereine, die aufgrund 

der staatlichen Anordnung (Schließungsver-

ordnungen der Bundesländer aufgrund des 

Minister-Konferenz-Beschlusses v. 

28.10.2020) den Geschäftsbetrieb einstel-

len mussten. 

 Indirekt betroffen sind Unternehmen, die 

nachweislich und regelmäß 80% ihrer Um-

sätze mit direkt betroffenen Unternehmen 

erzielen. 

Die Wirtschaftshilfe soll als einmalige Kosten-

pauschale gewährt werden. Dabei geht es ins-

besondere um die Fixkosten, die trotz der tem-

porären Schließung anfallen. Die Kosten wer-

den über den Umsatz pauschaliert, wobei der 

durchschnittliche wöchentliche Umsatz im No-

vember 2019 maßgebend ist. Der Erstattungs-

betrag beläuft sich auf 75 % des entsprechen-

den Umsatzes. 
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Umsätze mit Außer-Haus-Verkäufen oder Ho-

telübernachtungen von Geschäftsreisenden 

werden nur angerechnet, wenn diese 25 % des 

Umsatzes aus November 2019 übersteigen. 

Die gewährte außerordentliche Wirtschafts-

hilfe wird mit bereits erhaltenen staatlichen 

Leistungen für den November 2020, wie zum 

Beispiel Kurzarbeitergeld oder der Überbrü-

ckungshilfe verrechnet. 

Die Anträge können voraussichtlich ab Mitte 

November über die IT-Plattform der Überbrü-

ckungshilfe gestellt werden. Damit erfolgt die 

Antragstellung grundsätzlich nur über Steuer-

berater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsan-

wälte. Solo-Selbstständige sollen bis zu einem 

Förderungssatz von 5.000 € unter besonderen 

Identifizierungspflichten direkt antragsberech-

tigt sein. 

3. Corona-Sonderprogramme der För-

derbanken 
Die Förderbanken der Länder haben verschie-

dene Förderprogramme aufgelegt, um Unter-

nehmen zu entlasten oder Investitionsimpulse 

zu setzen.  

An dieser Stelle möchten wir für Niedersachsen 

das Programm Neustart Niedersachsen Investi-

tion1 hervorheben.  

Im Rahmen dieses Programms werden Investi-

tionsgüter mit mindestens fünf Jahren Nut-

zungsdauer mit bis zu 50 % bezuschusst. Vo-

raussetzung ist ein Umsatzrückgang im zweiten 

Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr. Die För-

derung beträgt mindestens 5.000 € und maxi-

mal 800.000 €. Auch Kraftfahrzeuge können je 

Fahrzeug mit maximal 10.000 € förderfähigen 

Ausgaben bezuschuss werden.  

                                                           
1 https://www.nbank.de/Unternehmen/Investi-
tion-Wachstum/Neustart-Niedersachsen-Investi-
tion/index.jsp 

Mit der Durchführung der Maßnahme darf erst 

nach Erhalt eines Zuwendungsbescheides be-

gonnen werden. Eine Antragstellung ist bis zum 

30.11.2020 über das Portal der N-Bank mög-

lich. Bei Gewährung muss die Investition bis 

zum 30.06.2022 vorgenommen werden.  

4. Abzug der Kosten für eine TSE-Kasse 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich 

zur steuerlichen Behandlung der Kosten für die 

erstmalige Anschaffung einer zertifizierten 

technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) für 

elektronische Registrierkassen geäußert. Dabei 

lässt das BMF eine Vereinfachung zu und bean-

standet es nicht, wenn die Kosten für die nach-

trägliche erstmalige Ausrüstung vorhandener 

Kassen mit einer TSE und für die einheitliche di-

gitale Schnittstelle in voller Höhe sofort als Be-

triebsausgaben abgezogen werden. 

Hintergrund: Seit dem 1.1.2020 müssen elekt-

ronische Registrierkassen und PC-Kassen mit 

einer TSE und einer digitalen Schnittstelle ver-

sehen sein. Die Pflicht zur Verwendung einer 

elektronischen Kasse mit TSE ist zwar zum 

1.1.2020 in Kraft getreten. Da die TSE jedoch 

bis zum 1.1.2020 noch nicht technisch entwi-

ckelt worden ist, beanstandet es das BMF 

nicht, wenn erst ab dem 1.10.2020 eine TSE 

eingesetzt wird. Aufgrund der Corona-Krise 

beanstanden es zudem die meisten Landesfi-

nanzverwaltungen unter bestimmten Voraus-

setzungen nicht, wenn erst ab dem 1.4.2021 

eine TSE eingesetzt wird. Diese Voraussetzun-

gen unterscheiden sich von Bundesland zu 

Bundesland im Detail, in den meisten Fällen 

muss bis zum 30.9.2020 eine TSE verbindlich 

bestellt worden sein. Der Unternehmer ist 

aber nicht verpflichtet, neue Kassen zu erwer-

ben, sondern es genügt, wenn er seine Kasse 

nachrüstet. Das aktuelle Schreiben des BMF 
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beschäftigt sich mit dem steuerlichen Abzug 

dieser Kosten. 

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens zu den 

Kosten einer TSE-Kasse:  

 Wird die TSE in die Kasse fest eingebaut, stellen die Kos-

ten nachträgliche Anschaffungskosten auf die Kasse dar. 

Dies führt zu einer Erhöhung des Buchwerts der Kasse, 

der auf die Restnutzungsdauer der Kasse abzuschreiben 

ist. 

 Wird die TSE nicht fest eingebaut, ist sie als Wirtschafts-

gut zu aktivieren und über eine Nutzungsdauer von drei 

Jahren abzuschreiben. Mangels selbständiger Nutzbar-

keit stellt die TSE kein geringwertiges Wirtschaftsgut dar 

und kann daher nicht in voller Höhe sofort abgeschrie-

ben werden, es sei denn, der Unternehmer macht von 

der Vereinfachungsmöglichkeit Gebrauch (s. u.). 

 Schafft der Unternehmer keine TSE an, sondern wählt er 

eine sog. Cloud-Lösung, für die er ein laufendes Entgelt 

zahlt, ist das Entgelt als laufende Betriebsausgabe ab-

ziehbar. 

 Der Unternehmer muss auch eine sog. digitale Schnitt-

stelle implementieren, die den Datentransport zum Prü-

fer des Finanzamts ermöglicht. Diese Kosten sind An-

schaffungskosten der TSE und werden zusammen mit 

dieser abgeschrieben. 

 Aus Vereinfachungsgründen beanstandet es das BMF 

nicht, wenn die Kosten für die nachträgliche erstmalige 

Ausrüstung vorhandener Kassen mit einer TSE und für 

die einheitliche digitale Schnittstelle in voller Höhe so-

fort als Betriebsausgaben abgezogen werden. 

Hinweise: Die Vereinfachungsregelung ist für 

Unternehmer grundsätzlich vorteilhaft, weil sie 

den vollständigen Betriebsausgabenabzug 

ohne weitere steuerliche Prüfung ermöglicht. 

Allerdings sollte bedacht werden, dass viele 

Unternehmen, die elektronische Kassen einset-

zen, in diesem Jahr ohnehin hohe Verluste ma-

chen dürften, z. B. Gaststätten. Daher kann es 

sinnvoll sein, auf die Vereinfachungsregelung 

zu verzichten und die Kosten stattdessen über 

die Nutzungsdauer von drei Jahren oder über 

die Restnutzungsdauer der Kasse abzuschrei-

ben. 

5. Tantieme-Zufluss beim beherr-

schenden Gesellschafter-Geschäfts-

führer 
Einem beherrschenden Gesellschafter-Ge-

schäftsführer einer GmbH fließt eine Tantieme 

steuerlich bereits vor der Auszahlung zu, wenn 

er einen fälligen Anspruch auf die Tantieme ge-

gen die GmbH hat und die GmbH zahlungsfähig 

ist. Soll die Tantieme nach der Tantiemeverein-

barung erst einen Monat nach der Feststellung 

des Jahresabschlusses der GmbH fällig sein, 

kommt es auch erst einen Monat nach der Fest-

stellung des Jahresabschlusses der GmbH zu ei-

nem steuerlichen Zufluss der Tantieme beim 

beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsfüh-

rer, selbst wenn der Jahresabschluss verspätet 

aufgestellt und festgestellt worden ist. 

Hintergrund: Grundsätzlich fließen einem Ar-

beitnehmer Einnahmen erst mit der Auszah-

lung in bar oder mit der Gutschrift auf seinem 

Girokonto zu. Eine Ausnahme gibt es für be-

herrschende Gesellschafter einer GmbH, die 

mehr als 50 % der Stimmrechte haben: Bei 

ihnen kann ein sog. fiktiver Zufluss von Arbeits-

lohn angenommen werden, wenn sie eine fäl-

lige und unbestrittene Forderung gegen ihre 

GmbH haben und die GmbH zahlungsfähig ist. 

Denn sie haben es aufgrund ihrer Beherr-

schung in der Hand, sich jederzeit den fälligen 

Betrag auszahlen zu lassen. 

Sachverhalt: Der Kläger war mit 51 % an der A-

GmbH und mit 100 % an der B-GmbH beteiligt. 

Er war bei beiden Gesellschaften Geschäftsfüh-

rer und sollte eine Tantieme erhalten. Nach der 

Tantiemevereinbarung sollte die Tantieme ei-

nen Monat nach Feststellung des Jahresab-

schlusses der jeweiligen GmbH fällig sein. Die 

Bilanzen der A-GmbH und der B-GmbH wurden 

jeweils im Dezember 2009 festgestellt. Das Fi-

nanzamt nahm einen fiktiven Zufluss der Tanti-

eme beim Kläger noch im Dezember 2009 an 

und erhöhte seine Einkünfte aus nichtselbstän-

diger Arbeit. 
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Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) ver-

neinte einen Zufluss im Jahr 2009 und gab der 

hiergegen gerichteten Klage statt: 

 Ein fiktiver Zufluss setzt bei einem beherrschenden Ge-

sellschafter einer GmbH voraus, dass er einen fälligen 

Anspruch gegen die GmbH hat. Zwar wird ein Tantieme-

anspruch grundsätzlich mit der Feststellung des Jahres-

abschlusses fällig. Diese Fälligkeit kann aber vertraglich 

abbedungen werden. 

 Im Streitfall war die Fälligkeit durch die Tantiemeverein-

barung um einen Monat nach hinten verschoben wor-

den, so dass die Tantieme jeweils erst einen Monat nach 

Feststellung des Jahresabschlusses fällig werden sollte. 

Da beide Jahresabschlüsse erst im Dezember 2009 fest-

gestellt wurden, trat die Fälligkeit der Tantieme jeweils 

erst im Januar 2010 ein und nicht mehr im Streitjahr 

2009. 

 Aus der Feststellung der beiden Jahresabschlüsse im De-

zember 2009 ergibt sich keine Fälligkeit. Denn damit 

würde die vertragliche Vereinbarung zwischen dem Klä-

ger und der A-GmbH bzw. der B-GmbH missachtet wer-

den, die eine Fälligkeit erst einen Monat nach der Fest-

stellung des jeweiligen Jahresabschlusses vorsah. 

Hinweise: Die verspätete Feststellung des Jah-

resabschlusses für 2009 führte zu einer Ver-

schiebung der Fälligkeit des Anspruchs des Klä-

gers, die steuerlich zu beachten ist. Der BFH 

lässt aber offen, ob dies auch dann gilt, wenn 

der Jahresabschluss zielgerichtet verspätet 

festgestellt wird, um die Fälligkeit des Tantie-

meanspruchs in einen anderen Veranlagungs-

zeitraum zu verschieben. Dies könnte im Ein-

zelfall ein Gestaltungsmissbrauch sein; aller-

dings gab es im Streitfall keine Anhaltspunkte 

für einen Gestaltungsmissbrauch.  

Richtigerweise muss die Tantieme im Jahr 2010 

versteuert werden, selbst wenn sie erst in ei-

nem späteren Jahr ausgezahlt wird. Erfolgt die 

Auszahlung erst ab 2011, muss sie aber nicht 

noch einmal versteuert werden. 

  

II. Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

1. Vorsteuerabzug aus der Renovie-

rung eines Badezimmers im Home-

Office 
Vermietet ein Arbeitnehmer seine Einlieger-

wohnung als Home-Office umsatzsteuerpflich-

tig an seinen Arbeitgeber, kann er die Vor-

steuer aus der Renovierung des Badezimmers 

nicht geltend machen, wenn nach den Vorga-

ben des Arbeitgebers zum Home-Office ledig-

lich eine Sanitäreinrichtung (Toilette und 

Waschbecken) gehören muss. Die berufliche 

Nutzung des Home-Office erstreckt sich dann 

nicht auf ein Badezimmer mit Dusche und Ba-

dewanne. 

Hintergrund: Zwar ist eine Vermietung grund-

sätzlich umsatzsteuerfrei, so dass der Vermie-

ter keine Vorsteuer geltend machen kann. Er 

kann aber bei Vermietung an einen anderen 

Unternehmer, der seinerseits umsatzsteuer-

pflichtige Umsätze erzielt, zur Umsatzsteuer-

pflicht optieren und dann die Vorsteuer gel-

tend machen. 

Sachverhalt: Die Eheleute waren Eigentümer 

eines Zweifamilienhauses. Sie bewohnten die 

Wohnung im Erdgeschoss. Im Souterrain be-

fand sich eine Einliegerwohnung, die sie um-

satzsteuerpflichtig an den Arbeitgeber des Ehe-

mannes vermieteten. Nach den Vorgaben des 

Arbeitgebers musste ein Home-Office eine Sa-

nitäreinrichtung (Toilettenraum zuzüglich 

Waschbecken) aufweisen. Die Kläger renovier-

ten im Streitjahr 2011 das Badezimmer zu ei-

nem Preis von ca. 26.000 €. Sie machten die 

Vorsteuer aus den Renovierungskosten gel-

tend. Anerkannt wurde die Vorsteuer jedoch 

nur aus einem Nettobetrag von ca. 5.000 €; 

dies war der Betrag, der auf das WC und das 

Waschbecken, das Badfenster und die Tür ent-

fiel. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) ver-

neinte einen darüber hinausgehenden Vor-

steueranspruch und wies die Klage ab: 
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 Der Vorsteuerabzug setzt voraus, dass zwischen den 

Aufwendungen, für die die Vorsteuer geltend gemacht 

wird und den Umsätzen ein direkter und unmittelbarer 

Zusammenhang besteht. Dies erfordert, dass die Auf-

wendungen zu den Kostenelementen der Ausgangsum-

sätze gehören. Die Badrenovierungskosten müssten 

also ein Kostenelement der Miete sein. 

 Ein derartiger direkter und unmittelbarer Zusammen-

hang besteht bei der Vermietung eines Home-Office nur 

insoweit, als das Home-Office beruflich genutzt wird. 

Die berufliche Nutzung des Bades beschränkte sich auf 

einen „Sanitärraum“, d. h. auf die Toilette und das 

Waschbecken. Dies ergibt sich aus den Vorgaben des Ar-

beitgebers, nach denen das Home-Office über einen Sa-

nitärraum verfügen musste. Ein komplettes Badezim-

mer war für das Home-Office nicht erforderlich, so dass 

die Badrenovierung privat veranlasst war, soweit sie 

über die Renovierung eines Sanitärraums hinausging, 

also z. B. auf die Dusche und Badewanne entfiel. 

 Der fehlende Zusammenhang zwischen den Renovie-

rungskosten und den Mieteinnahmen zeigt sich im Üb-

rigen daran, dass die Kläger nach der Badrenovierung 

die Miete nicht erhöht haben; die Renovierungskosten 

gehörten somit nicht zu den Kostenelementen der 

Miete. 

 Die anteilige Anerkennung der Vorsteuer, soweit sie auf 

die Renovierung eines Sanitärraums entfiel, d. h. auf die 

Toilette, das Waschbecken, Fenster und Tür, war der 

Höhe nach nicht zu beanstanden. 

Hinweise: Erfolgt die Vermietung des Home-

Office umsatzsteuerfrei, ist ein Vorsteuerabzug 

ohnehin nicht möglich. Bei einer umsatzsteuer-

pflichtigen Vermietung wie im Streitfall sollte 

hingegen beachtet werden, dass der Vorsteu-

erabzug nur insoweit möglich ist, als das Home-

Office auch tatsächlich beruflich genutzt wird; 

hierzu kann auf die Vorgaben des Arbeitgebers 

und Mieters zur Ausstattung eines Home-

Office zurückgegriffen werden. 

2. Mindestlohn steigt 

Die Mindestlohnkommission hat Ende Juni 

2020 beschlossen, den gesetzlichen Mindest-

lohn in vier Stufen zu erhöhen. 

Danach sind folgende Erhöhungen vorgesehen 

(jeweils brutto je Zeitstunde): 

 Zum 1.1.2021: 9,50 €, 

 zum 1.7.2021: 9,60 €, 

 zum 1.1.2022: 9,82 €, 

 zum 1.7.2022: 10,45 €. 

Hinweis: Die Anpassung lässt laufende Tarifver-

träge im Wesentlichen unberührt. Der Min-

destlohn gilt weiterhin u. a. nicht für Jugendli-

che unter 18 Jahren ohne Berufsausbildung, 

Auszubildende im Rahmen ihrer Ausbildung, 

Langzeitarbeitslose während der ersten sechs 

Monate ihrer Beschäftigung sowie ehrenamt-

lich Tätige. 

III. Weitere Themen 

1. Grunderwerbsteuer: Kauf von Zube-

hör 
Wird bei einem Grundstückskauf auch Zubehör 

erworben, unterliegt der auf den Kauf des Zu-

behörs entfallende Kaufpreis nicht der Grund-

erwerbsteuer. Zum Zubehör eines mit einem 

Einzelhandelsgeschäft bebauten Grundstücks 

gehört die Ladeneinrichtung. 

Hintergrund: Der Kauf eines Grundstücks ist 

grunderwerbsteuerbar. Was ein Grundstück 

ist, richtet sich nach dem Zivilrecht. 

Sachverhalt: Die Klägerin erwarb ein bebautes 

Grundstück, auf dem sich ein Einzelhandelsge-

schäft befand. Der Kaufvertrag umfasste auch 

die Ladeneinrichtung des Geschäftes. Für den 

Kauf der Immobilie einschließlich Ladeneinrich-

tung wurde ein Gesamtkaufpreis vereinbart, 

auf dessen Grundlage das Finanzamt die 

Grunderwerbsteuer berechnete. Hiergegen 

ging die Klägerin gerichtlich vor und erreichte 

vor dem Finanzgericht der ersten Instanz, dass 

der auf die Ladeneinrichtung entfallende Teil 

des Gesamtkaufpreises nicht der Grunder-

werbsteuer unterworfen wurde. Hiergegen 

legte das Finanzamt eine Nichtzulassungsbe-

schwerde beim Bundesfinanzhof (BFH) ein. 

Entscheidung: Der BFH wies die Beschwerde 

des Finanzamts als unbegründet zurück: 

 Grunderwerbsteuerbar ist der Kauf eines Grundstücks. 

Der Begriff des Grundstücks richtet sich nach dem Zivil-

recht. Danach gehört Zubehör nicht zum Grundstück. 
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 Zubehör sind bewegliche Sachen, die nicht Bestandteil 

des Grundstücks sind, aber dem wirtschaftlichen Zweck 

des Grundstücks dienen sollen und zum Grundstück in 

einem entsprechenden räumlichen Verhältnis stehen. 

Die Regelung zum Zubehör fordert somit ein Abhängig-

keitsverhältnis zwischen dem Grundstück als Hauptsa-

che und dem Zubehör als Hilfssache. 

 Eine Ladeneinrichtung ist Zubehör eines Betriebs- oder 

Geschäftsgrundstücks, da sie dem Betrieb bzw. Ge-

schäft dient. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der wirt-

schaftliche Schwerpunkt des Betriebs auf dem Grund-

stück liegt und wenn auch der Erwerber den Geschäfts-

betrieb fortführt. 

 Der Kaufpreis gehörte daher nicht zur Bemessungs-

grundlage für die Grunderwerbsteuer, soweit er auf das 

Zubehör entfiel. Das FG hat diesbezüglich den Kaufpreis 

aufgeteilt; diese Aufteilung war nicht zu beanstanden. 

Hinweise: Auch der Kaufpreis, der auf Maschi-

nen entfällt, die sich auf einem Betriebsgrund-

stück befinden, oder der Kaufpreis, der auf eine 

Einbauküche entfällt, unterliegen nicht der 

Grunderwerbsteuer. In der Praxis kann es rat-

sam sein, den Gesamtkaufpreis im Kaufvertrag 

entsprechend aufzuteilen, und zwar auf das 

Grundstück einerseits und auf das Zubehör an-

dererseits, um dem Finanzamt die Ermittlung 

der zutreffenden Bemessungsgrundlage zu er-

leichtern. Der auf das Zubehör entfallende 

Preis darf jedoch nicht überhöht sein. 

2. Kindergeld soll steigen 

Um Familien wirtschaftlich zu fördern, plant die 

Bundesregierung u. a. eine Erhöhung des Kin-

dergeldes im Jahr 2021. 

In dem Gesetzentwurf des sog. Zweiten Famili-

enentlastungsgesetzes sind folgende Maßnah-

men vorgesehen: 

 Das Kindergeld soll ab dem 1.1.2021 um 15 € pro Kind 

und Monat erhöht werden. Im Ergebnis sind damit 

219 € für das erste und zweite Kind, 225 € für das dritte 

Kind und 250 € für jedes weitere Kind vorgesehen. 

 Die steuerlichen Kinderfreibeträge sollen ab dem 

1.1.2021 von 7.812 € auf 8.388 € angehoben werden 

(Kinderfreibetrag je Elternteil: 2.730 €, Freibetrag für 

den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbe-

darf je Elternteil: 1.464 €). 

 Der Höchstbetrag für den Abzug von Unterhaltsleistun-

gen sowie der Grundfreibetrag sollen ab 2021 und 2022 

steigen, die genaue Höhe steht zum derzeitigen Zeit-

punkt noch nicht fest. 

 Zum Ausgleich der kalten Progression sollen die übrigen 

Eckwerte des Einkommensteuertarifs für die Jahre 2021 

und 2022 um die voraussichtlichen Inflationsraten nach 

rechts verschoben werden. 

Hinweis: Das Gesetz muss noch das weitere Ge-

setzgebungsverfahren durchlaufen. Sollten 

sich Änderungen ergeben, werden wir Sie an 

dieser Stelle informieren. 

3. Keine Pfändung der Corona-
Soforthilfe 

Die Corona-Soforthilfe darf vom Finanzamt 

nicht gepfändet werden, soweit es um Steuer-

ansprüche aus der Zeit vor dem 1.3.2020 geht. 

Dies ergibt sich daraus, dass die Corona-Sofort-

hilfe den Zweck hat, dem von der Corona-Krise 

betroffenen Unternehmer ab dem 1.3.2020 Li-

quidität zu verschaffen; daher ist die Corona-

Soforthilfe nicht übertragbar und auch nicht 

pfändbar. 

Hintergrund: Die Bundesländer haben kleine-

ren Unternehmern Corona-Soforthilfen ge-

währt, damit diese die durch die Corona-Krise 

entstandenen Liquiditätsengpässe überwinden 

können. Es stellt sich nun die Frage, ob das Fi-

nanzamt Bankkonten, auf denen die Corona-

Soforthilfe gutgeschrieben wurde, pfänden 

und sich die Soforthilfe von der Bank überwei-

sen lassen darf. 

Sachverhalt: Der Antragsteller schuldete dem 

Finanzamt Umsatzsteuer für 2015. Er erhielt 

am 6.4.2020 eine Corona-Soforthilfe des Lan-

des Nordrhein-Westfalen i. H. von 9.000 €. Das 

Finanzamt pfändete am 17.4.2020 das Konto 

des Antragstellers. Der Antragsteller stellte da-

raufhin einen Eilantrag auf einstweilige Einstel-

lung des Vollstreckungsverfahrens. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab 

dem Eilantrag statt: 

 Die Corona-Soforthilfe ist nicht pfändbar, soweit der 

Gläubiger Ansprüche aus der Zeit vor dem 1.3.2020 
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durchsetzen will. Im Vollstreckungsrecht sind Forderun-

gen nicht pfändbar, die nicht übertragen werden dür-

fen. Zu diesen Forderungen, die nicht übertragen wer-

den dürfen, gehören zweckgebundene Forderungen. 

 Die Corona-Soforthilfe ist zweckgebunden. Dies ergibt 

sich aus dem Corona-Programm der einzelnen Bundes-

länder, hier Nordrhein-Westfalen. Die Corona-Sofort-

hilfe soll nämlich Liquiditätsengpässe, die dem Unter-

nehmer seit dem 1.3.2020 aufgrund der Corona-Krise 

entstehen, überbrücken. Die Corona-Soforthilfe soll also 

nicht Gläubigeransprüche befriedigen, die vor dem 

1.3.2020 entstanden sind. Anders wäre dies nur bei 

Gläubigeransprüchen, die seit dem 1.3.2020 entstanden 

sind. Die Pfändung des Finanzamts betraf aber die Um-

satzsteuer 2015, also einen Anspruch, der vor dem 

1.3.2020 entstanden ist. 

 Auch die weitere Voraussetzung des Eilantrags lag vor, 

nämlich die sog. Eilbedürftigkeit. Der BFH bejahte dies, 

weil der Antragsteller ohne die Corona-Soforthilfe die 

laufenden Kosten seines Geschäftsbetriebs nicht mehr 

hätte decken können. Das Finanzamt muss daher die ge-

pfändete und bereits eingezogene Corona-Soforthilfe 

an den Antragsteller zurückzahlen. 

Hinweise: Nach der aktuellen Entscheidung des 

BFH darf das Finanzamt den Anspruch auf die 

Corona-Soforthilfe allerdings pfänden, soweit 

es um Steueransprüche geht, die seit dem 

1.3.2020 entstanden sind. Jedoch hat das Bun-

desfinanzministerium (BMF) im März 2020 die 

Finanzämter angewiesen, bis zum 31.12.2020 

von einer Vollstreckung bei rückständigen 

Steuern oder bei Steuern, die bis zum 

31.12.2020 fällig werden, abzusehen. 

 

 

  

Rechtsstand: 30.09.2020 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-Merkblatt haben 

wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Ge-

währ. Diese Information kann eine individuelle Beratung im Einzelfall 

nicht ersetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


